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(RdErl. des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung NRW vom 5. April 2001, Az. 623-40-20/0 Nr. 1153/01 und vom 21. März 2002, Az. 623-40-20/0 Nr. 1044/02)(BASS 21- 01 Nr. 26) 


Dem gestiegenen Bedarf an Lehrkräften an Berufskollegs stehen nicht genügend Bewerberinnen und Bewerber gegenüber. Aus diesem Grund können - befristet bis zum Jahre 2005 - in Mangelbereichen Absolventinnen und Absolventen von Universitäten mit Abschlussprüfung unter bestimmten Voraussetzungen in den Schuldienst übernommen werden. 


Ziel der Maßnahme ist es, den Bedarf an Lehrkräften für Berufskollegs unter Beachtung schul- und ausbildungsfachlicher sowie prüfungsrechtlicher Standards durch eine sachgerechte Verknüpfung von Anerkennungsmöglichkeiten bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen, beruflicher Praxis (betriebliche Praxis oder Hochschultätigkeit) und pädagogischer Qualifizierungsmaßnahmen zu decken. 


Für diese Maßnahme in Betracht kommen Bewerberinnen und Bewerber, die 

· eine Abschlussprüfung nach einem Studiengang mit einer mindestens achtsemestrigen Regelstudienzeit an einer Universität oder Technischen Hochschule abgelegt haben und 

· über eine mindestens vierjährige berufliche Praxis in Vollzeitbeschäftigung oder eine mindestens sechsjährige Teilzeitbeschäftigung im Umfang von mindestens 50 v.H. einer Vollzeitbeschäftigung im Anschluss an das Studium (aktuelle Änderung) und 

· bei Antritt der Maßnahme höchstens 55 Jahre alt sind und 

· deren aus dem Hochschulabschluss und der beruflichen Praxis resultierende Fächerkombination sich mit den unter Nr. 4 festgelegten Anerkennungsgrundsätzen deckt.

Wurde die Berufstätigkeit an einer Hochschule ausgeübt, so gelten solche Bewerberinnen und Bewerber als besonders geeignet, die eigenständig didaktische und/oder berufspädagogische Lehrveranstaltungen durchgeführt haben. 


a. Die Anerkennung als Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe II und die Festlegung der Fächerkombination erfolgt auf der Grundlage 

· der Studien- und/oder Prüfungsleistungen, die für den wissenschaftlichen Abschluss erbracht worden sind, und 

· einer mindestens vierjährigen beruflichen Praxis im Anschluss an das Studium.

Zu den anerkennungsfähigen Studienleistungen zählen z. B. Diplomabschlüsse, Magisterabschlüsse und ärztliche Approbation sowie das Erste oder Zweite juristische Staatsexamen. 
Es sind die Bewerberinnen und Bewerber auszuwählen, deren Studien- und / oder Prüfungsleistungen sowie deren berufliche Praxis die Festlegung einer Fächerkombination zulassen, für die an einem bestimmten Berufskolleg Bedarf besteht. 

b. Bei der Festlegung der Fächerkombination sind im Sinne des § 14 LABG 

· zwei berufliche Fachrichtungen oder eine berufliche Fachrichtung und eine spezielle berufliche Fachrichtung oder 

· eine berufliche Fachrichtung und eine sonderpädagogische Fachrichtung oder 

· eine berufliche Fachrichtung und ein Unterrichtsfach oder 

· ein Unterrichtsfach und Technische Informatik oder Wirtschaftsinformatik oder 

· zwei Unterrichtsfächer

zu verbinden. 

c. Bei der Festlegung der Fächerkombination können auf der Grundlage von Studien- und/oder Prüfungsleistungen des wissenschaftlichen Hochschulstudiums 

· zwei berufliche Fachrichtungen oder 

· eine berufliche Fachrichtung und eine spezielle berufliche Fachrichtung oder 

· eine berufliche Fachrichtung und ein Unterrichtsfach oder 

· eine berufliche Fachrichtung und eine sonderpädagogische Fachrichtung oder 

· ein Unterrichtsfach und eine spezielle berufliche Fachrichtung oder 

· zwei Unterrichtsfächer oder 

· eine berufliche Fachrichtung oder 

· eine spezielle berufliche Fachrichtung oder 

· ein Unterrichtsfach

anerkannt werden. Soweit die Anerkennung aus den Studien- und/oder Prüfungsleistungen des wissenschaftlichen Hochschulstudiums keine vollständige Fachrichtungs- und/oder Fächerkombination ergibt, kann zur Vervollständigung auf der Grundlage der ergänzenden mindestens vierjährigen beruflichen Praxis bei Vorliegen entsprechender Nachweise 

· eine berufliche Fachrichtung oder 

· eine spezielle berufliche Fachrichtung oder 

· ein Unterrichtsfach 

anerkannt werden. 

d. Die Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten von beruflichen Fachrichtungen, speziellen beruflichen Fachrichtungen und Unterrichtsfächern orientieren sich an den Vorgaben des § 43 LPO. Abweichende Verbindungen können zugelassen werden. Die Auswahlkommission begründet anhand sachgerechter Tätigkeitsnachweise die Anerkennung der qualifizierten beruflichen Praxis der Bewerberinnen und Bewerber. Die einstellende Bezirksregierung überprüft diese Begründung und leitet ihren Vorschlag zur Anerkennung als Erste Staatsprüfung in einer genehmigungsfähigen Form an die zuständige Bezirksregierung Düsseldorf.


Die im Einstellungserlass vom 10. 11. 2000 (BASS 21 - 01 Nr. 16), in der jeweils gültigen Fassung) für die Einstellung von Lehrkräften mit Lehrbefähigung in Abschnitt IV Nr. 3 gegebenen allgemeinen verfahrensrechtlichen Hinweise gelten auch für die Auswahlentscheidungen nach diesem Erlass. Im Übrigen werden die Regelungen des vorstehenden Runderlasses durch die nachstehenden Hinweise ergänzt. 

a. An der Auswahlkommission soll die Schulaufsichtsbeamtin oder der Schulaufsichtsbeamte beratend teilnehmen. Sie können sich dabei ebenso wie die Schule fachkundig beraten lassen. 

b. Um zeitliche Verzögerungen zu vermeiden, sind in einer Stellenausschreibung für ein Berufskolleg alle Adressatengruppen anzusprechen. Dazu zählen auch die Absolventinnen und Absolventen des Qualifizierungskurses des Landesarbeitsamtes. Bevorzugende Regelungen für diesen Adressatenkreis bestehen insoweit nicht. In der Ausschreibung soll deutlich werden, dass von den nicht für das Lehramt ausgebildeten Bewerberinnen und Bewerbern aussagefähige Bewerbungsunterlagen erwartet werden, die auf dem Arbeitsmarkt allgemein üblich sind. 

c. Das Auswahlverfahren umfasst zwei Stufen. Erst wenn aus der Gruppe der ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer niemand für die Einstellung in Frage kommt, wird das Verfahren mit den anderen Bewerberinnen und Bewerbern fortgesetzt. 

d. Die Auswahlkommission bestimmt auf der Grundlage der vollständigen schriftlichen Bewerbungen die Bewerberinnen und Bewerber, die die Vorsitzende oder der Vorsitzende zu einem Auswahlgespräch einladen soll. 
Die Auswahlkommission ist nicht verpflichtet, alle für das Lehramt nicht ausgebildeten Bewerberinnen und Bewerber einzuladen. 
Die oder der Vorsitzende der Auswahlkommission leitet das Auswahlgespräch. Die Aufgabe der Auswahlkommission ist es, auf der Grundlage des Hochschulstudiums und der durch Arbeitszeugnisse nachgewiesenen beruflichen Praxis einen Vorschlag für die Festlegung der Fächer- und /oder Fachrichtungskombinationen zu erarbeiten. In Zweifelsfragen kann die Bezirksregierung Düsseldorf formlos um Rat gefragt werden. 
Die Auswahlkommission informiert die Bewerberin bzw. den Bewerber über den beabsichtigten fachspezifischen Einsatz im Jahr der Qualifizierung, der vorgesehenen Vorschlag der anzuerkennenden Fakulten sowie über die darauf bezogene Qualifizierungsmaßnahme im Studienseminar. 
Nach Abschluss der Auswahlgespräche bildet die Auswahlkommission unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, für die eine Einstellung in Frage kommt, eine Reihenfolge. 
Die Auswahlgespräche sind gerichtsverwertbar zu protokollieren; das Protokoll ist von den stimmberechtigten Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterschreiben und mit den Bewerbungsunterlagen der in die Rangliste aufgenommenen Bewerberinnen und Bewerber unverzüglich der ausschreibenden Bezirksregierung zu übersenden. 

e. Die Bezirksregierung bietet nach Prüfung und gegebenenfalls einer Rücksprache mit der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden der Auswahlkommission der bestgeeigneten Bewerberin oder dem bestgeeigneten Bewerber unter Angabe einer Annahmefrist die Einstellung an. Das Einstellungsangebot erfolgt unter Vorbehalt der förmlichen Anerkennung des Studiums und der beruflichen Praxis als Erste Staatsprüfung durch die zuständige Bezirksregierung Düsseldorf. In Zweifelsfragen zur Anerkennung als Erste Staatsprüfung kann die Bezirksregierung Düsseldorf bereits in den vorhergehenden Verfahrensschritten formlos um Rat gefragt werden. Die zuständige schulfachliche Aufsichtsbehörde trägt dafür Sorge, dass rechtzeitig vor Dienstantritt sowohl der Schule als auch der Bewerberin oder dem Bewerber die Bescheinigung über die Anerkennung als Erste Staatsprüfung vorliegt. Bei einer Ablehnung des jeweiligen Einstellungsangebotes wird der nächstplatzierten Bewerberin oder dem nächstplatzierten Bewerber die Einstellung angeboten. 
Ein Fristversäumnis gilt als Ablehnung des Einstellungsangebots. 
Die Bezirksregierung informiert die Schule und das jeweilige Studienseminar. 
Nach Abschluss des Verfahrens werden die Bewerbungsunterlagen den nicht eingestellten Bewerberinnen und Bewerbern zurück gesandt. 

f. Die Bewerberinnen und Bewerber mit anerkannter Erster Staatsprüfung sind befristet bis zum Ende des Vorbereitungsseminars in Vergütungsgruppe II a BAT (Nr. 6.5 in Verbindung mit Nr. 4.1 des RdErl. vom 20. 11. 1981 - BASS 21 - 21 Nr. 53) eingruppiert. 

g. Die Einstellung in den Schuldienst erfolgt nach erfolgreicher Teilnahme an dem Bewerbungsverfahren unter der Maßgabe, dass die Bewerberinnen und Bewerber während einer einjährigen Einarbeitungszeit Unterricht gemäß der Vorgabe der Verordnung zur Ausführung des § 5 Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG - BASS 11 - 11 Nr.1) erteilen. Diese Unterrichtsverpflichtung wird um sieben Wochenstunden reduziert, die für den Besuch eines parallel an Studienseminaren stattfindenden praxisbegleitenden Vorbereitungsseminar genutzt werden. Abweichend von § 3 Absatz 1 Satz 2 der VO zu § 5 SchFG ist für diese Lehrkräfte die wöchentliche Pflichtstundenzahl innerhalb eines Jahres für den Ausgleich auf- und abzurunden. 
Am Ende des Qualifizierungsjahres legen die Bewerberinnen und Bewerber eine Prüfung analog den Bestimmungen der OVP (BASS 20 - 003 Nr. 11) zur Zweiten Staatsprüfung gemäß Runderlass vom 26.06.2001 - 623-40-20/0 Nr. 1190/01 (n.v.) in der jeweils gültigen Fassung ab. 
Eine nicht bestandene Prüfung kann nach sechs Monaten einmal wiederholt werden. In der Zwischenzeit können die Bewerberinnen und Bewerber erneut befristet beschäftigt werden. 
Bei Einstellungen vor Beginn des Vorbereitungsseminars (am 1.2. und 1.9. eines jeden Jahres erfolgt eine praktisch-pädagogische Ausbildung in der Schule, für die eine Stundenentlastung zu gewähren ist. Über den Umfang dieser Stundenentlastung entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter im Einzelfall nach den pädagogischen, verwaltungsmäßigen und persönlichen Erfordernissen. 

h. Die erfolgreich abgelegte Prüfung wird von der zuständigen Bezirksregierung auf Antrag als Lehramtsbefähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II anerkannt. 
Nach Anerkennung der Prüfung als Zweite Staatsprüfung können von diese Lehrkräfte unmittelbar in eine Dauerbeschäftigungsverhältnis übernommen werden.


Zur Sicherung der Lehrerversorgung an privaten Ersatzschulen im Bereich der Berufskollegs gilt - abweichend von den vorstehenden Regelungen - Folgendes: 

a. Anstelle der Auswahlkommission werden die Festlegungen vom Ersatzschulträger getroffen. 

b. Abweichend von Nr. 5 begründet der Ersatzschulträger die Anerkennung der qualifizierten berufspraktischen Tätigkeit der für die Einstellung ausgewählten Bewerberin oder des Bewerbers anhand sachgerechter Tätigkeitsnachweise. Der Ersatzschulträger leitet die Unterlagen mit Begründung zur Überprüfung der Voraussetzungen der für ihn zuständigen Bezirksregierung zu. Sind die Voraussetzungen erfüllt, leitet diese Bezirksregierung die Unterlagen der für die Anerkennung als Erste Staatsprüfung zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf in einer genehmigungsfähigen Form zu. 
Nach Anerkennung als Erste Staatsprüfung erfolgt durch die obere Schulaufsicht eine bis zum Ende des Vorbereitungsseminars befristete Refinanzierungszusage im Rahmen des Stellensolls der privaten Ersatzschule. Die Refinanzierungszusage erfolgt maximal in Höhe der Vergütungsgruppe II a BAT (Nr. 6.5 in Verbindung mit Nr. 4.1 des RdErl. vom 20.11.1981 BASS 21-21 Nr. 53). Gleichzeitig wird eine der Fachrichtungs- oder Fächerkombination entsprechende Unterrichtsgenehmigung erteilt. 
Unterrichtsgenehmigung und Refinanzierungszusage erfolgen unter der Maßgabe, dass die Bewerberinnen und Bewerber während einer einjährigen Einarbeitungszeit Unterricht mindestens gemäß der Vorgabe der VO zu § 5 SchFG erteilen. Diese Unterrichtsverpflichtung wird um sieben Wochenstunden reduziert, die für den Besuch eines parallel an Studienseminaren stattfindenden praxisbegleitenden Vorbereitungsseminars genutzt werden. Abweichend von § 3 Absatz 1 Satz 2 der VO zu § 5 SchFG ist für diese Lehrkräfte die wöchentliche Pflichtstundenzahl innerhalb eines Jahres für den Ausgleich auf- und abzurunden. Am Ende des Qualifizierungsjahres legen die Bewerberinnen und Bewerber eine Prüfung analog den Bestimmungen der OVP zur Zweiten Staatsprüfung gemäß Runderlass vom 26.6.2001 - 623-40-20/0 Nr. 1190/01 (n.v.) in der jeweils gültigen Fassung ab. 
Eine nicht bestandene Prüfung kann nach sechs Monaten - für die erneut eine Refinanzierungszusage und Unterrichtsgenehmigung befristet von der oberen Schulaufsicht erteilt werden - einmal wiederholt werden. In der Zwischenzeit können die Bewerberinnen und Bewerber erneut befristet beschäftigt werden. 
Bei Einstellung vor Beginn des Vorbereitungsseminars (am 1. 2. und 1. 8. eines jeden Jahres, beginnend am 1. 8. 2001) erfolgt eine praktisch-pädagogische Ausbildung in der Schule, für die eine Stundenentlastung zu gewähren ist. Über den Umfang dieser Stundenentlastung entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter im Einzelfall nach den pädagogischen, verwaltungsmäßigen und persönlichen Erfordernissen. Für die Zeit bis zum Beginn des Vorbereitungsseminars wird von der oberen Schulaufsichtsbehörde Refinanzierungszusage und Unterrichtsgenehmigung erteilt. 
Bei erfolgreichem Abschluss der Prüfung wird diese Prüfung von der zuständigen Bezirksregierung auf Antrag als Lehramtsbefähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II anerkannt. 
Nach Anerkennung der Prüfung als Zweite Staatsprüfung erfolgen unmittelbar die Anzeige des unterrichtlichen Einsatzes durch den privaten Ersatzschulträger bei der oberen Schulaufsichtsbehörde sowie die unbefristete Refinanzierungszusage der oberen Schulaufsichtsbehörde an den privaten Ersatzschulträger.


Die Regelungen des § 27 des Gesetzes über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (LABG - BASS 1 - 8) und § 62 der Verordnung über die Laufbahn der Beamten im Land Nordrhein - Westfalen (LVO) bleiben unberührt.
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